
■ Gas – ganz sicher!
Sicherheits-Check 
eingeführt
Mit einer landesweiten Aktion
„Gas – ganz sicher!“ führt der
Fachverband in Baden-Würt-
temberg den Gas-Sicherheits-
check ein. Dabei führen In-
nungsfachbetriebe eine Dicht-
heitsprüfung von Gasinnenlei-
tungen im Gebäude durch. Mit
dieser Prüfung kommen Haus-
besitzer ihrer Prüfungspflicht
nach und die Bewohner können
ihre Gasgeräte sorglos benutzen.
Der Startschuß fiel im April
2001 in Pforzheim. Bis Ende des
Jahres wird dieser Sicherheits-
Check landesweit angeboten.

■ Heizöltankanlagen 
Geänderte Regelungen
für die Betreiber
Mit der Novellierung der VawS
gelten nun neue Bestimmungen
für den Wasserschutz. In Baden-
Württemberg wurde die Verord-
nung des Umwelt- und Ver-
kehrsministeriums über Anlagen
zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (VawS) zum
10. 5. 2001 novelliert. Dies hat
für den Betreiber von Heizöl-
tankanlagen wichtige Konse-
quenzen.
Bestehende Heizöltankanlagen
in Kellerräume, die vor dem 
1. April 1994 eingebaut wurden,
müssen einmalig überprüft wer-
den. Zur Zeit sind wohl erst rund
50 % dieser Tankanlagen kon-
trolliert, so daß noch ein erheb-
licher Nachholbedarf besteht.
Die Inspektion erfolgt entweder
durch Sachverständige, wie den
TÜV, oder bei Heizöltankanla-
gen von 1000 bis 10 000 Liter
Inhalt auch durch Fachbetriebe
gemäß § 19 l WHG. Diese spe-
ziell geschulten Fachbetriebe
sind z. B. in der Überwachungs-

gemeinschaft Technische Anla-
gen der SHK-Handwerke e.V.
(ÜWG) organisiert. 
Neue Heizöltankanlagen unter-
liegen ebenfalls der Überprü-
fung durch einen Sachverständi-
gen. Bei oberirdischen Anlagen
bis 10 000 Liter entfällt diese
Überprüfung, wenn der Heizöl-
tank durch einen Fachbetrieb
nach § 19 l WHG eingebaut wur-
de. Für oberirdische Heizöltanks
bis 10 000 Liter im Wasser-
schutzgebiet entfällt die bisher
alle fünf Jahre vorgeschriebene
Prüfung ebenfalls, sollte die
Wartung der Anlage mindestens
einmal jährlich durch einen
Fachbetrieb nach §19 I WHG er-
folgen. 

■ Untersuchung
Soziale Stellung 
der mitarbeitenden
Ehefrau
Die Bedeutung der mitarbeiten-
den Unternehmerfrauen für den
wirtschaftlichen Erfolg vieler
SHK-Betriebe wird in der Be-
völkerung aber auch in der SHK-
Branche selbst vielfach ver-
kannt. Ohne die fachliche Qua-
lifikation und das Engagement
der mitarbeitenden Unterneh-
merfrauen, die zudem oftmals
noch einer Doppelbelastung mit
Haushalt und Kindererziehung
ausgesetzt sind, wäre die Auf-
rechterhaltung des Betriebsab-
laufs bei vielen Betrieben nicht
möglich.
Aus diesem Grund führt der
Fachverband SHK Baden-Würt-
temberg seit dem Jahr 1994 jähr-
lich eine repräsentative Befra-
gung in den SHK-Handwerks-
betrieben durch. Die soziale
Stellung der mitarbeitenden Un-
ternehmerfrau in den SHK-Be-
trieben soll damit dokumentiert
werden.
Durchschnittlich liegt das mo-
natliche Einkommen der SHK-
Unternehmerfrau bei 3618 DM.
Ordnet man dieses in den Ge-
haltsgruppentarifvertrag ein, so
wird die Unternehmerfrau ledig-
lich für eine einfache kaufmän-

nische Tätigkeit ohne Verant-
wortung entlohnt. Die Praxis
zeigt jedoch ein anderes Bild.
Die Ehefrau, die ihr Aufgaben-
gebiet in weitestgehender Ei-
genverantwortung ausübt, erfüllt
in der Regel bis zu acht ver-
schiedene Funktionen im Be-
trieb.
Interpretiert man die Ergebnisse
der Jahre 1994–2000, so zeigt
sich, dass das Einkommen der
Unternehmerfrauen im Zeitraum
1994–1996 rückläufig war. In
1997 wurde erstmals wieder ei-
ne moderate Gehaltssteigerung
ermittelt, die sich bis zum Jahr
1999 fortsetzte. In 2000 konnte
jedoch wieder ein leichter Rück-
gang verzeichnet werden. Die
Zahlungen für Urlaubs- und
Weihnachtsgeld bestätigen die-
sen Trend. Es scheint, dass die
rezessiven Zeiten, in denen das
Handwerksunternehmen zuerst
an die eigene Substanz geht, be-
vor Rationalisierungsmaßnah-
men (z. B. im Personalbereich)
eingeleitet werden, gestoppt
sind. Der Trend Gehaltskürzun-

gen bei der Unternehmerfrau zu-
gunsten des Betriebsergebnisses
vorzunehmen, scheint, wenn
auch auf niedrigem Niveau, be-
endet. Dennoch wird die extrem
hohe Belastung, der eine mitar-
beitende Unternehmerfrau im
Handwerksbetrieb ausgesetzt
ist, immer noch nicht entspre-
chend honoriert.

Grundsätzlich gilt es, bevor
Einsparungsmaßnahmen beim
Gehalt der Ehefrau getroffen
werden, alle Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, die das Betriebser-
gebnis des SHK-Betriebes posi-
tiv beeinflussen. Kosten-
senkungsmaßnahmen in den 
Bereichen Versicherung, Bürg-
schaft, Telekommunikation usw.
sind nur einige Maßnahmen, die
zu einer wirtschaftlichen Be-
triebsführung beitragen können.
Für alle diese Bereiche hat der
Fachverband SHK Baden-Würt-
temberg entsprechende Instru-
mente entwickelt bzw. Rahmen-
abkommen abgeschlossen, die
den Innungsmitgliedern kosten-
frei zur Verfügung stehen.
Weitere Ergebnisse der Untersu-
chung können der Fachreihe:
„Die soziale Stellung der mitar-
beitenden Ehefrau in den SHK-
Handwerken“ entnommen wer-
den. Diese kann über die Förde-
rungsgesellschaft des Fachver-
bandes zum Preis von 29 DM
bezogen werden.
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Ohne die fachliche
Qualifikation und
das Engagement
der mitarbeitenden
Unternehmerfrau-
en, wäre die Auf-
rechterhaltung des
Betriebsablaufs
bei vielen Betrie-
ben nicht möglich


